
Expertensuche und Recht auf Zweitmeinung 

Allgemeines – Expertenkliniken sollten sich durch folgende Punkte auszeichnen 

- Krankheitsorientierte Spezialisierung 
- Patientenzentrierung 
- Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Versorgung  
- Zusammenarbeit und Kommunikation aller beteiligten Fachbereiche und Berufsgruppen 
- Zusammenarbeit und Kommunikation mit einweisenden und weiterbetreuenden 

Berufsgruppen, z. B. Hausärztin/Hausarzt, Therapeut:in 
- Qualitätsmanagement 
- Forschung und Lehre 

Fragen bei der Suche nach Zentren und während der Aufenthalte 

Folgende Fragen solltet ihr euch und/oder den Behandelnden vor Ort stellen: 
- Wie viele Menschen mit derselben Diagnose oder demselben Eingriff werden im Jahr 

hier versorgt? 
- Gibt es alle für die Behandlung notwendigen Abteilungen? 
- Werden von den Behandelnden neue Erkenntnisse gewonnen und weitergegeben? 
- Habe ich feste Ansprechpersonen? 
- Muss ich mich nicht selbst darum kümmern, dass notwendige Untersuchungen 

stattfinden? 
- Werde ich durchgehend informiert? 
- Gehen Mitarbeitende aller Berufsgruppen auf von mir gegebene Hinweise ein? 
- Finden meine Bedürfnisse ein offenes Ohr? 
- Sprechen die Mitarbeitenden aller Berufsgruppen innerhalb und zwischen den 

Abteilungen miteinander und arbeiten zusammen? 
- Erhalte ich eine umfassende Aufklärung, warum welche Untersuchungen oder 

Eingriffe gemacht werden? 
- Erhalte ich Hinweise auf weitere Organisationen und Stellen, die mich unterstützen 

können, z. B. Patientenorganisationen, Beratungsstellen 
- Informieren sich die Mitarbeitenden aller Berufsgruppen, wenn sie etwas nicht wissen? 
- Wie schnell wird mein Arztbrief erstellt? Sind die erstellten Unterlagen richtig und 

vollständig? 
- Werde ich genauso gut versorgt, wenn meine üblichen Behandelnden nicht da sind? 
- Wurde aus Fehlern gelernt? 
- Arbeiten alle Beteiligten nach dem aktuellen „state-of-the-art“, z. B. nach Leitlinien, 

Empfehlungen von Expert:innen? 

Ösophagusatresie-Zentren 

Experten-Kliniken, die die Versorgung einer Ösophagusatresie anbieten, sollten zusätzlich 
folgende Kriterien nach den ERNICA-Empfehlungen erfüllen: 

- Protokoll für die Versorgung aller Ösophagusatresie-Typen 
- Erfahrungen in der Versorgung aller Ösophagusatresie-Typen 
- Pränatal-Diagnostik 
- Mitbehandlung von Begleitfehlbildungen 
- Spezialisierte pädiatrische Abteilungen, besonders Kinderanästhesie 
- Forschungsprogramm 

 



Zweitmeinung: 

- Gesetz zur Zweitmeinung  Anspruch auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung 
gemäß § 27b Absatz 2 SGB V 

- Fest definierte Eingriffe, bei denen der Arzt/die Ärztin mind. 10 Tage vor OP darauf 
hinweisen muss, dass eine Zweitmeinung eingeholt werden kann  spezifisch für 
Ösophagusatresie und ihre Folgen nur Eingriffe an der Wirbelsäule relevant 

- Unabhängig von diesen Eingriffen gilt in Deutschland freie Arztwahl 
- Recht auf Einsicht in Patientenakte sowie (digitale) Kopien 
- KEKS hilft bei der Suche nach Expertenzentren und vermittelt gerne Kontakte für 

Zweitmeinungen 

 

Liste mit zertifizierten Kliniken auf KEKS-Website: 
https://www.keks.org/keks-hilft/netzwerk-und-
zusammenarbeit/kliniknetzwerk-fuer-spezialisierte-behandlungen/ 
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